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Feststellungsbescheid zur Einordnung einer Getränkeverpackung als pfandpflichtig nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 2 Nr. 25 VerpackG (Allgemeinverfügung) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage von § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) 
erlässt die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister („Zentrale Stelle“) folgenden Bescheid: 
 

Die Getränkeverpackungen (Flasche aus Glas mit Verschlussdeckel, Füllmenge 
500 ml) befüllt mit dem Getränk „Bongiorno – Vinegardrink“ (Trinkessig) in den 
folgenden Geschmacksrichtungen 

1)  „Honig“, mit den Inhaltsstoffen Wasser, Aceto Balsamico di Modena IGP 3% 
(Weinessig, konzentrierter Traubenmost), nicht gefilterter Apfelessig 3%, Honig 
2%, konzentrierter Traubenmost, natürliche Aromen; 
 

2)  „Apfel & Zimt“, mit den Inhaltsstoffen Wasser, konzentrierter Apfelsaft 4%, Aceto 
Balsamico di Modena IGP 3% (Weinessig, konzentrierter Traubenmost), nicht 
gefilterter Apfelessig 3%, natürliche Aromen und Zimt 0,02%; 

 

3) „Beeren & Granatapfel“, mit den Inhaltsstoffen Wasser, konzentrierter 
Traubenmost, Aceto Balsamico di Modena IGP 3% (Weinessig, konzentrierter 
Traubenmost), nicht gefilterter Apfelessig 3%, konzentrierter Saft aus roten 
Früchten 0,6% (Granatapfel, Sauerkirsche, Heidelbeeren, Erdbeeren), natürliche 
Aromen; 

 

4) „Orange“, mit den Inhaltsstoffen Wasser, konzentrierter Traubenmost, Aceto 
Balsamico di Modena IGP 3% (Weinessig, konzentrierter Traubenmost), nicht 
gefilterter Apfelessig 3%, konzentrierter Orangensaft 0,5%, natürliche Aromen;  
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5) „Zitrone & Ingwer“, mit den Inhaltsstoffen Wasser, Traubenmost aus Konzentrat, 
Aceto Balsamico di Modena IGP 3% (Weinessig, konzentrierter Traubenmost), 
nicht gefilterter Apfelessig 3%, Zitronensaft aus Konzentrat 1% natürliche Aromen, 
Ingwersaft 0,7%; 

in der mittels aktueller Fotografien und Abbildung der jeweiligen Etiketten 
dargestellten Ausführung und Beschreibung (siehe Anlage zu diesem Bescheid) 
stellen pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen im Sinne des § 31 Absatz 1 
VerpackG dar.  

 

Gründe 

Die Monari Federzoni S.p.A. („Antragstellerin“), vertreten durch die Deutsch-Italienische 
Handelskammer hat am 28. Juli 2020, eingegangen bei der Zentralen Stelle am selben Tag, einen 
Einordungsantrag gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 VerpackG gestellt.   

Antragsgegenstand sind die im Tenor und in der Anlage näher beschriebene Flasche aus Glas mit 
einem Füllvolumen von 500 ml zum Befüllen mit dem Getränk „Bongiorno – Vinegardrink“ 
(Trinkessig) in den Geschmacksrichtungen „Honig“ („Prüfgegenstand 1“), „Apfel & Zimt“ 
(„Prüfgegenstand 2“), „Beeren & Granatapfel“ („Prüfgegenstand 3“), „Orange“ („Prüfgegenstand 
4“) sowie „Zitrone & Ingwer“ („Prüfgegenstand 5“) (gemeinsam auch „Prüfgegenstände“). Die 
Prüfgegenstände sind mittels aktueller Fotografien und Abbildungen der Etiketten, die die 
Antragstellerin ausweislich ihres Antrages derzeit in Österreich verwendet und die das Getränk und 
seine Inhaltsstoffe beschreiben sollen, in der Anlage näher bezeichnet. 

Ausweislich ihres Antrages geht die Antragstellerin davon aus, dass es sich bei den 
Prüfgegenständen um Getränke handelt. 

Pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen im Sinne des § 31 VerpackG sind mit Getränken 
befüllte Getränkeverpackungen im Sinne von § 3 Absatz 2 VerpackG, 

- die gemäß § 3 Absatz 4 VerpackG keine Mehrwegverpackungen im Sinne von § 3 Absatz 3 
VerpackG sind, 

- die aufgrund ihrer Materialart (Glas, Metall, Papier/Pappe/Karton und Kunststoff 
einschließlich sämtlicher Verbunde aus diesen Hauptmaterialien) grundsätzlich einer 
Rücknahmeverpflichtung nach § 31 Absatz 2 Satz 3 VerpackG unterliegen und 

- für die keine der in § 31 Absatz 4 VerpackG aufgeführten Ausnahmetatbestände einschlägig 
sind. 

Die vorgenannten Prüfgegenstände sind pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen im Sinne der 
§§ 31, 3 Absatz 2 VerpackG.  

Im Einzelnen: 

1. Berechtigtes Interesse 
 

Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Einordnung des Prüfgegenstandes als 
pfandpflichtige Einweggetränkeverpackung im Sinne des § 31 VerpackG. Die Prüfgegenstände 
waren noch nicht Gegenstand eines Antrags nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 VerpackG.  
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2. Einweggetränkeverpackung 

Bei den Prüfgegenständen handelt es sich jeweils um eine Getränkeverpackung im Sinne des § 3 
Absatz 2 VerpackG. Das Füllgut der Verpackung ist als Getränk zum Verzehr bestimmt, da es sich 
um als Getränk genießbaren Essig handelt, der nicht nur bei der Zubereitung von Speisen und 
Getränken Verwendung findet.  

Die Prüfgegenstände sind jeweils auch eine Einweggetränkeverpackung im Sinne der §§ 3 Absatz 
4, 31 VerpackG, da sie nicht dazu bestimmt sind, nach dem Gebrauch mehrfach zum gleichen 
Zweck wiederverwendet zu werden. 

3. Rücknahmepflicht nach § 31 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 VerpackG 

Die Prüfgegenstände bestehen aus dem Material Glas. Sie unterliegen daher grundsätzlich einer 
Rücknahmepflicht nach § 31 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 VerpackG, sofern nicht einer der 
Ausnahmetatbestände nach § 31 Absatz 4 VerpackG eingreift. 

4. Ausnahmetatbestände nach § 31 Absatz 4 VerpackG 

Ein Ausnahmetatbestand von § 31 Absatz 4 VerpackG ist nicht einschlägig. 

Die Voraussetzungen für die Ausnahmetatbestände gemäß § 31 Absatz 4 Nummer 7 Buchstabe a) 
bis j) VerpackG sind nicht erfüllt. 

Bei dem Getränk handelt es sich insbesondere weder um einen Fruchtsaft noch um einen 
Fruchtnektar im Sinne von § 31 Absatz 4 Nummer 7 Buchstabe h) und i) VerpackG. 

Die Bestimmung von Fruchtsaft und Fruchtnektar richtet sich nach den 
lebensmittelkennzeichnungsrechtlichen Vorgaben der Verordnung über Fruchtsaft, Fruchtnektar, 
koffeinhaltige Erfrischungsgetränke und Kräuter- und Früchtetee für Säuglinge und Kleinkinder 
(FrSaftErfrischGetrTeeV). 

Nach Nummer 1a) der Anlage 1 der FrSaftErfrischGetrTeeV ist ein Fruchtsaft 

„das gärfähige, jedoch nicht gegorene, aus dem genießbaren Teil gesunder und reifer 
Früchte (frisch oder durch Kälte haltbar gemacht) einer oder mehrerer Fruchtarten 
gewonnene Erzeugnis, das die für den Saft dieser Frucht/Früchte charakteristische Farbe, 
das dafür charakteristische Aroma und den dafür charakteristischen Geschmack aufweist. 
Aroma, Fruchtfleisch und Zellen, die mit geeigneten physikalischen Verfahren aus derselben 
Fruchtart gewonnen wurden, dürfen im Saft wiederhergestellt werden.“ 

Nach Nummer 5 der Anlage 1 der FrSaftErfrischGetrTeeV ist ein Fruchtnektar  

„das gärfähige, jedoch nicht gegorene Erzeugnis, das durch Zusatz von Wasser mit oder 
ohne Zusatz von Zuckerarten oder Honig zu den unter den Nummern 1 bis 4 genannten 
Erzeugnissen, zu Fruchtmark, konzentriertem Fruchtmark oder zu einem Gemisch dieser 
Erzeugnisse hergestellt wird und außerdem der Anlage 5 entspricht.“ 

Gemäß § 2 Absatz 2 FrSaftErfrischGetrTeeV dürfen Fruchtnektare und Fruchtsäfte nur die in 
Anlage 3 genannten Zutaten enthalten.  

Jede der fünf Geschmacksrichtungen der Prüfgegenstände enthält die Zutat „ungefilterter 
Apfelessig“ mit 3% am Gesamtinhalt des Getränks sowie Weinessig innerhalb der als Zutat 
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angegebenen „Aceto Balsamico di Modena IGP 3%“. Jede Art von Essig, das heißt auch Apfel- oder 
Weinessig, ist als Zutat für Fruchtsäfte und Fruchtnektare nach Anlage 3 der 
FrSaftErfrischGetrTeeV nicht zulässig.  

Zudem entsprechen die Ausgangserzeugnisse auch im Übrigen nicht den Anforderungen an § 2 
Absatz 1 und Absatz 2 FrSaftErfrischGetrTeeV. 

Schließlich ist das Getränk auch kein diätetisches Getränk im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe c) der Diätverordnung (DiätV).  

 
Für diesen Bescheid entstehen keine Kosten. 
 
Dieser Verwaltungsakt wurde mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist ohne 
Unterschrift gültig. 

Die Zentrale Stelle veröffentlicht Einordnungsentscheidungen ohne persönliche Daten auf ihrer 
Internetseite. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Osnabrück, erhoben werden. Die Frist wird auch durch 
Einlegung des Widerspruchs bei der Widerspruchsbehörde (Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau) 
gewahrt. 
 
 
Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister 
 
gez. 
Gunda Rachut 
Vorstand 
 
 

 
















